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„Brutto-Lebenseinkommen“ unterschiedli-
cher Berufe – Zahlt sich berufliche gegenüber 
akademischer Qualifikation aus? 

 

 

Quelle: IAB-Kurzbericht 17/2016

Folgt man den Befunden der Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung, 
zahlt sich Bildung generell aus, inso-
fern als die „Brutto-Lebensentgelte“ 
mit dem Tätigkeitsanforderungsni-
veau steigen; ferner ist auch der 
Beruf selbst für die Höhe des Ein-
kommens relevant – zwischen den 
Berufen bestehen bedeutsame Un-
terschiede. Auch wenn durch Un-
ter- bzw. Überqualifikation in vielen 
Berufsgruppen Abweichungen vor-
liegen, so liegt – jeweils unter der 
Annahme einer ununterbrochenen 
Beschäftigung – das Brutto-
Lebensentgelt von Personen mit 
abgeschlossener Berufsausbildung 
mit 1,51 Millionen € um gut 0,2 Mil-
lionen über denjenigen ohne Be-
rufsausbildung. Personen mit einem 
Fortbildungsabschluss (Techniker, 
Meister, Fachwirte) erzielen ein 
durchschnittliches Brutto-
Lebensentgelt von 1,94 Mio. €, 
während Absolventen/innen mit 
einem (Hoch-)Fachhoch-

schulabschluss durchschnittlich 
2,37 Mio. € erzielen (s. Schaubild). 
Die Bundesfachgruppen Kauf-
männische Schulen und Gewerbli-
che Schulen deuten die Befunde 
als Beleg für die bereits häufig von 
ihnen geäußerte Notwendigkeit, 
klare Einkommens- und Auf-
stiegschancen für beruflich Quali-
fizierte zu schaffen. Um die At-
traktivität der beruflichen Bildung 
zu erhalten bzw. zu steigern, se-
hen sie hier die Arbeitgeber zum 
Handeln gefordert, statt aus-
schließlich den drohenden Fach-
kräftemangel zu beklagen. 

Aufstiegsfortbildungsgesetz 
(„Meister-BAföG“) novelliert 

Zum August wurde das Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG), umgangssprachlich auch 
„Meister-BAföG“ genannt, novel-
liert. Für die Weiterbildung bereits 
beruflich Qualifizierter ist die Auf-
stiegsfortbildung zum Beispiel 

mailto:arnfried.glaeser@gew.de
file:///C:/Users/ansgar.klinger/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/YL47GKKK/Mart-Lutz@gmx.de
http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb1716.pdf
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zum Meister, Techniker und Fach-
wirt bedeutsam, bietet sie in Be-
trieben und Verwaltungen berufli-
che Karriereperspektiven für Nicht-
akademiker/innen. Nicht zuletzt 
stellt sie eine dem Niveau nach 
gleichwertige Alternative zur Hoch-
schule dar. Auch die Ausbildung mit 
dem Fortbildungsabschluss Erzie-
her/in ist förderfähig. Das „Meister-
BAföG“ wird als Kombination eines  
Zuschusses und eines zinsgünstiges 
Darlehens gewährt. Mit der Novel-
lierung sind deutliche vom DGB ein-
geforderte Leistungsverbesserun-
gen sowohl in den absoluten För-
derbeiträgen als auch in den Zu-
schussanteilen der einzelnen För-
derbereichen erzielt worden. Die 
Geförderten werden daher künftig 
nicht mehr so hohe Darlehensbe-
träge zurückzuzahlen haben. Neben 
den finanziellen Verbesserungen 
wurden auch strukturelle Verände-
rungen beschlossen: So können 
künftig unter bestimmten Voraus-
setzungen auch Bachelorabsolven-
ten gefördert werden. Die Ab-
schlüsse der Aufstiegsfortbildung 
wurden den Stufen 5 bis 7 des 
Deutschen Qualifikationsrahmens 
entsprechend in drei Fortbildungs-
ebenen systematisiert. Die Bundes-
fachgruppen Kaufmännische und 
Gewerbliche Schulen begrüßen die 
Verbesserung der Aufstiegsförde-
rung für beruflich Qualifizierte. 
Gleichsam vermissen sie aber Quali-
tätsstandards für die Fortbildungs-
lehrgänge und die Beschäftigung 
des Personals. Weitere Informatio-
nen finden Sie hier. 

UN-Resolution zur Regulie-
rung privater Bildungsträger 
und zur Förderung staatlicher 
Bildung 

Mitte Juli hat der Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen 
(UNHRC) mit Zustimmung aller 47 
UNHRC-Mitgliedsstaaten die Re-
solution A/HRC/32/L.33 beschlos-
sen, nach der die Staaten durch 
Rahmenbedingungen, die private 
Bildungsträger stärker regulieren, 
der Privatisierung von Bildung 
entgegen wirken sollen. Ferner 
werden Staaten aufgefordert, 
stärker in die staatliche Bildung zu 
investieren, womit die negativen 
Auswirkungen der Kommerziali-
sierung von Bildung gemindert 
werden sollen. Dem liegt die Ein-
sicht zugrunde, dass die vor allem 
in Ländern des Globalen Südens 
zu beobachtende rasante und un-
kontrollierte Zunahme von priva-
ten Bildungsträgern negative Fol-
gen auf das Menschenrecht auf 
Bildung zeitigt. Weltweit begrü-
ßen viele Organisationen der Zivil-
gesellschaft die Resolution, stärkt 
sie doch die Bestrebungen gegen 
die Privatisierung von Bildung auf 
nationaler Ebene zugunsten eines 
öffentlichen hochwertigen Bil-
dungssystems. Für die Bundes-
fachgruppenausschüsse Kauf-
männische und Gewerbliche Schu-
len setzt angesichts der auch in 
Deutschland vorhandenen Privati-
sierungstendenzen in der berufli-
chen Bildung die Resolution auch 
im Inland wichtige Impulse. Wei-
tere Informationen finden Sie 
hier. 
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